
Verpflichtungserklärung nach § 5 des Bundesdatenschutzgesetzes

Sehr geehrte(r) Frau/Herr ______________________________________________
                                                  (Vorname, Name)

___________________________________________________________________
                                                  (Anschrift)

Auf  Grund  Ihrer  Aufgaben  bei  der  Spvgg  Besigheim  e.V.  gilt  für  Sie  das 
Datengeheimnis  nach §  5  des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG).  Nach dieser 
Vorschrift ist es Ihnen untersagt, personenbezogene Daten unbefugt zu erheben, zu 
verarbeiten oder zu nutzen. Das heißt, diese Daten dürfen Sie nur zur Erfüllung der 
Ihnen übertragenen Aufgaben speichern, verändern, übermitteln,  sperren, löschen 
oder  auf  sonstige  Weise  nutzen.  Jede  unbefugte  Verarbeitung  oder  Nutzung  für 
andere Zwecke ist untersagt. 

Unterlagen und Dateien mit personenbezogenen Daten sind so zu verwahren, dass 
sie vor dem Zugriff Dritter geschützt sind. Zum Schutz der Daten ist im Rahmen der 
übertragenen Aufgaben die notwendige Sorgfalt anzuwenden; festgestellte Mängel 
sind dem 1. Vorsitzenden oder dem Datenschutzbeauftragten zu melden. 

Gem.  §  5  BDSG  sind  Sie  verpflichtet,  das  Datengeheimnis  zu  wahren.  Diese 
Verpflichtung besteht auch über das Ende Ihrer Tätigkeit für die Spvgg Besigheim 
e.V. hinaus. Wir weisen Sie darauf hin, dass Verstöße gegen das Datengeheimnis 
nach §§ 43, 44 BDSG und anderen Strafvorschriften mit Freiheits- oder Geldstrafe 
geahndet werden können. (siehe Anlage Vorschriften der §§ 5, 43 und 44 BDSG). 

Ihre sich aus dem Arbeitsvertrag/der ehrenamtlichen Tätigkeit ergebende allgemeine 
Geheimhaltungsverpflichtung  wird  durch  diese  Erklärung  nicht  berührt.  Eine 
Verletzung  des  Datengeheimnisses  stellt  in  den  meisten  Fällen  gleichzeitig  auch 
einen Verstoß gegen arbeitsvertragliche Pflichten/Pflichten aus der ehrenamtlichen 
Arbeit  dar  und  kann  arbeitsrechtliche/disziplinarrechtliche  Maßnahmen  zur  Folge 
haben. 

Bitte  bestätigen  Sie  durch  Ihre  Unterschrift,  dass  Sie  diese  Erklärung  und  den 
Auszug aus dem Bundesdatenschutz Gesetzes gelesen und Ihre Verpflichtung auf 
das  Datengeheimnis  zur  Kenntnis  genommen  haben.  Geben  Sie  bitte  die 
Mehrfertigung dieses Schreibens nach Unterschrift an die Geschäftsstelle der Spvgg 
Besigheim e.V. zurück. 

Ort, Datum Unterschrift



Anlage zur Verpflichtungserklärung

Auszug aus dem Bundesdatenschutzgesetz

§ 5 Datengeheimnis

Den bei der Datenverarbeitung beschäftigten Personen ist untersagt, personenbezogene Daten 
unbefugt zu erheben, zu verarbeiten oder zu nutzen (Datengeheimnis). Diese Personen sind, soweit 
sie bei nicht-öffentlichen Stellen beschäftigt werden, bei der Aufnahme ihrer Tätigkeit auf das 
Datengeheimnis zu verpflichten. Das Datengeheimnis besteht auch nach Beendigung ihrer Tätigkeit 
fort. 

§ 43 Bußgeldvorschriften

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig 

1. entgegen § 4d Abs. 1, auch in Verbindung mit § 4e Satz 2, eine Meldung nicht, nicht richtig, nicht 
vollständig oder nicht rechtzeitig macht,

2.entgegen § 4f Abs. 1 Satz 1 oder 2, jeweils auch in Verbindung mit Satz 3 und 6, einen Beauftragten 
für den Datenschutz nicht, nicht in der vorgeschriebenen Weise oder nicht rechtzeitig bestellt,

2a.entgegen §  10 Absatz  4 Satz 3 nicht gewährleistet, dass die Datenübermittlung festgestellt und 
überprüft werden kann,

2b. entgegen §  11 Absatz  2 Satz 2 einen Auftrag nicht richtig,  nicht  vollständig oder nicht in der 
vorgeschriebenen  Weise  erteilt  oder  entgegen  §  11 Absatz  2 Satz 4  sich  nicht  vor  Beginn  der 
Datenverarbeitung  von  der  Einhaltung  der  beim  Auftragnehmer  getroffenen  technischen  und 
organisatorischen Maßnahmen überzeugt,

3. entgegen § 28 Abs. 4 Satz 2 den Betroffenen nicht, nicht richtig oder nicht rechtzeitig unterrichtet 
oder nicht sicherstellt, dass der Betroffene Kenntnis erhalten kann,

3a. entgegen § 28 Absatz 4 Satz 4 eine strengere Form verlangt,

4. entgegen § 28 Abs. 5 Satz 2 personenbezogene Daten übermittelt oder nutzt,

4a.  entgegen §  28a Abs.  3 Satz 1 eine Mitteilung nicht,  nicht  richtig,  nicht  vollständig oder nicht 
rechtzeitig macht,

5. entgegen §  29 Abs.  2 Satz 3 oder 4 die dort bezeichneten Gründe oder die Art und Weise ihrer 
glaubhaften Darlegung nicht aufzeichnet,

6. entgegen §  29 Abs.  3 Satz 1 personenbezogene Daten in elektronische oder gedruckte Adress-, 
Rufnummern-, Branchen- oder vergleichbare Verzeichnisse aufnimmt,

7.entgegen § 29 Abs. 3 Satz 2 die Übernahme von Kennzeichnungen nicht sicherstellt,

7a.entgegen § 29 Abs. 6 ein Auskunftsverlangen nicht richtig behandelt,

7b.entgegen §  29 Abs.  7 Satz 1 einen Verbraucher nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht 
rechtzeitig unterrichtet,

8. entgegen § 33 Abs. 1 den Betroffenen nicht, nicht richtig oder nicht vollständig benachrichtigt,

8a.entgegen § 34 Absatz 1 Satz 1, auch in Verbindung mit Satz 3, entgegen § 34 Absatz 1a, entgegen 
§ 34 Absatz 2 Satz 1, auch in Verbindung mit Satz 2, oder entgegen § 34 Absatz 2 Satz 5, Absatz 3 
Satz 1 oder Satz 2 oder Absatz 4 Satz 1, auch in Verbindung mit Satz 2, eine Auskunft nicht,  nicht 
richtig,  nicht  vollständig  oder  nicht  rechtzeitig  erteilt  oder  entgegen  §  34 Absatz  1a Daten  nicht 
speichert,

8b. entgegen § 34 Abs. 2 Satz 3 Angaben nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig 
übermittelt,

8c. entgegen §  34 Abs.  2 Satz 4 den Betroffenen nicht oder nicht rechtzeitig an die andere Stelle 
verweist,
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9. entgegen § 35 Abs. 6 Satz  Daten ohne Gegendarstellung übermittelt,

10. entgegen § 38 Abs. 3 Satz 1 oder Abs. 4 Satz 1 eine Auskunft nicht, nicht richtig, nicht vollständig 
oder nicht rechtzeitig erteilt oder eine Maßnahme nicht duldet oder

11.  einer vollziehbaren Anordnung nach § 38 Abs. 5 Satz 1 zuwiderhandelt.

(2) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig 

1. unbefugt personenbezogene Daten, die nicht allgemein zugänglich sind, erhebt oder verarbeitet,

2.  unbefugt  personenbezogene  Daten,  die  nicht  allgemein  zugänglich  sind,  zum  Abruf  mittels 
automatisierten Verfahrens bereithält,

3.  unbefugt  personenbezogene Daten,  die  nicht  allgemein  zugänglich  sind,  abruft  oder  sich  oder 
einem anderen aus automatisierten Verarbeitungen oder nicht automatisierten Dateien verschafft,

4.  die  Übermittlung  von  personenbezogenen  Daten,  die  nicht  allgemein  zugänglich  sind,  durch 
unrichtige Angaben erschleicht,

5. entgegen § 16 Abs. 4 Satz 1, § 28 Abs. 5 Satz 1, auch in Verbindung mit § 29 Abs. 4, § 39 Abs. 1 
Satz 1 oder § 40 Abs. 1, die übermittelten Daten für andere Zwecke nutzt,

5a. entgegen §  28 Absatz  3b den Abschluss eines Vertrages von der Einwilligung des Betroffenen 
abhängig macht,

5b.  entgegen  §  28 Absatz  4 Satz  1  Daten  für  Zwecke  der  Werbung  oder  der  Markt-  oder 
Meinungsforschung verarbeitet oder nutzt,

6.  entgegen §  30 Absatz  1 Satz 2,  §  30a Absatz 3 Satz 3 oder  §  40 Absatz 2 Satz 3 ein dort 
genanntes Merkmal mit einer Einzelangabe zusammenführt oder

7. entgegen §  42a Satz 1 eine Mitteilung nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig 
macht.

(3) 1Die Ordnungswidrigkeit kann im Falle des Absatzes 1 mit einer Geldbuße bis zu fünfzigtausend 
Euro, in den Fällen des Absatzes 2 mit einer Geldbuße bis zu dreihunderttausend Euro geahndet 
werden. Die Geldbuße soll  den wirtschaftlichen Vorteil,  den der Täter aus der Ordnungswidrigkeit 
gezogen hat, übersteigen. Reichen die in Satz 1 genannten Beträge hierfür nicht aus, so können sie 
überschritten werden. 

§ 44 Strafvorschriften

(1) Wer eine in § 43 Abs. 2 bezeichnete vorsätzliche Handlung gegen Entgelt oder in der Absicht, sich 
oder einen anderen zu bereichern oder einen anderen zu schädigen, begeht, wird mit Freiheitsstrafe 
bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. 

(2) Die Tat wird nur auf Antrag verfolgt. Antragsberechtigt sind der Betroffene, die verantwortliche 
Stelle,  der  Bundesbeauftragte  für  den  Datenschutz  und  die  Informationsfreiheit  und  die 
Aufsichtsbehörde.
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	Anlage zur Verpflichtungserklärung
	Den bei der Datenverarbeitung beschäftigten Personen ist untersagt, personenbezogene Daten unbefugt zu erheben, zu verarbeiten oder zu nutzen (Datengeheimnis). Diese Personen sind, soweit sie bei nicht-öffentlichen Stellen beschäftigt werden, bei der Aufnahme ihrer Tätigkeit auf das Datengeheimnis zu verpflichten. Das Datengeheimnis besteht auch nach Beendigung ihrer Tätigkeit fort.


